
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
in der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau  
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Lagerbedingungen und Entsorgung von Isofluran 

Isofluran-Lagerbedingungen : 

• nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Arzneimitteln, Gefahrstoffen, Lebens- 
oder Futtermitteln aufbewahren oder lagern

• Lagerung immer unter Verschluss (z. B. abschließbarer Schrank, abschließbarer
Raum); Zugang nur für verantwortliche Personen

• Lagerraum muss gut belüftet sein
• Lagereinrichtung (z. B. Schrank, Regal) muss standsicher und so beschaffen

sein, dass ein Heraus- und Herabfallen nicht möglich sowie ein sicheres Abstellen
und Entnehmen der Behältnisse gewährleistet ist

• Behältnisse zur Lagerung in eine Auffangwanne einstellen
• in dicht geschlossenen Originalbehältnissen aufbewahren
• vor Wärme und direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Isofluran-Entsorgung : 

Nicht mehr benötigte Restmengen müssen unter Beachtung der örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 


